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Schwyz, 21. November 2022

Kleine Anfrage KA 22122: Können leerstehende Gewerbeflächen oder lndustriehallen als Flücht-
lingsunterkunft genutzt werden?

l. Wortlaut der Kleinen Anfrage

Am 7. November 2022 haben Kantonsrat Mathias Bachmann und Kantonsrätin lrene Huwyler
Gwerder folgende Kleine Anfrage eingereicht:

oDer Wohnraum rm Kanton Schwyz ist berelts sehr knapp. Die Leerstandsquote liegt vlelerorts bei
nahezu 0 Prozent, Gleichzertlg müssen Bund und Kantone laufend mehr Asyl-Kapazitäten schaf-
fen, denn nicht nur die Anzahl der Asylsuchenden aus der Ukralne nimmt zu. So musste das
Staatssekretarrat für Migratron vor kurzem seine Prognose für das Jahr 2022 erhöhen. Um alle
Flüchtllnge unterbrlngen zu können, muss deutlich mehr Kapazität geschaffen werden.

Eine Lösung für drese Herausforderung könnten leerstehende Gewerberäume und lndustriebauten
darstellen, Das Wohnen in solchen Gebäuden ist zwar grundsätzlrch verboten. Der Kanton Schwyz
hat jedoch in der ehemaligen Landi in Seewen selbst Platz für 140 Flüchtlinge aus der Ukraine
geschaffen, rndem er eine kleine Zeltstadt errichtete.

ln den Bezirken und Gemeinden finden solche Umnutzungen aber nur selten statt. Das Bauregle-
ment oder der Zonenplan der elnzelnen Bezlrke und Gemeinden lassen kaum Splelraum für eine
Nutzungsänderung zu, da Wohnzonen beispielsweise viel strengere Auflagen haben als Gewerbe-
oder lndustrlezonen.

Aus der einleitend geschrlderten Situatlon ergeben sich folgende Fragen:
1. Können Gemeinden und Bezirke nach heutiger Sach- und Rechtslage Asylzentren ohne Bewil-

/igungsverfahren in Gewerbe- und lndustriegebieten realisleren?
2. Wenn ja: Wre müssen dre Beztrke und Gemeinden dabei genau vorgehen?
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3. Wenn nein: Welche lnstrumente gibt es, damit die Gemeinden und Bezlrke kurzfristig, d.h.

ohne Baureglement- und Zonenplanrevision, Gewerbegebiete oder lndustriezonen als Unter-
kunft für Asylsuchende nutzen können, wie dies der Kanton gemacht hat (Berspiel Landi See-

wen).

Für die Beantwortung unserer Fragen danken wrr der Reglerung herzlrch.,

2. Antwort des Volkswirtschaftsdepartements

2.I Allgemeine Bemerkungen

Seit Ende Februar 2022 treffen neben den anderen bekannten Flüchtlingsgruppen viele Flücht-
linge aus der Ukraine in der Schweiz ein. lnzwischen sind es über 70 000 Menschen aus der Uk-
raine, die in der Schweiz Schutz suchen. Der Kanton Schwyz muss bevölkerungsproportional rund
2% der Flüchtlinge aufnehmen. Derzeit sind über 1000 Personen aus der Ukraine im Kanton
Schwyz untergebracht. Aufgrund des anhaltenden Kriegs in der Ukraine ist auch in den nächsten
Monaten nicht mit einer Entspannung der Situation zu rechnen. Die Prognosen des Bundes be-

laufen sich auf 80 000 bis 120 000 Flüchtlinge in diesem Jahr. Um auf die hohen Zahlen vor-
breitet zu sein, werden die kantonalen Strukturen und Kapazitäten mittels Bereitstellung weiterer
temporärer Unterbringungsmöglichkeiten laufend ausgebaut. Doch auch von den Gemeinden wird
erwartet, dass sie gemäss aktuellem Verteilschlüssel ihren Beitrag bei der Unterbringung der
Schutzsuchenden leisten.

2.2 Beantwortung der Fragen

2.2.1 Können Gemelnden und Bezrrke nach heutrger Sach- und Rechtslage Asylzentren
oh ne Bewi I I igu ngsverfa h ren i n Gewerbe- u nd I nd ustrr egebieten real isieren ?

Hier muss einleitend zwischen Neubauten und temporären Umnutzungen unterschieden werden.

Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden, Die
Bewilligung wird im Melde-, vereinfachten oder ordentlichen Verfahren erteilt ($ 75 Abs. 1 Pla-

nungs- und Baugesetz, PBG), Bauten und Anlagen werden namentlich dann geändert, wenn sie
erheblich umgebaut oder einer neuen, baupolizeilich bedeutsamen Zweckbestimmung zugef ührt
werden (vgl. S 75 Abs. 2 PBG). Die Verfahrenswahl innerhalb der Bauzonen obliegt dem Gemein-
derat bzw. der Baukommission und nicht dem Amt für Raumentwicklung oder einer anderen kan-

tonalen Fachstelle. Einer Gemeinde kommt bei der Wahl der Verfahrensart ein gewisses Ermessen

zu, in das der Regierungsrat im Beschwerdefall nur mit guten Gründen eingreifen würde.

Nebst der Frage nach der Verfahrensart stellt sich auch die Frage der Zonenkonformität, Gemäss

$ 18 Abs. 2 PBG können Bauzonen namentlich in Wohn-, Kern-, Gewerbe-, lndustriezonen, Zo-
nen für öffentliche Bauten und Anlagen sowie Grün- und lntensiverholungszonen unterteilt wer-
den. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Das PBG definiert die einzelnen Bauzonen nicht
weiter, dazu müssen die jeweiligen Baureglemente der Gemeinden und Eingemeindebezirke kon-

sultiert werden.

Grundsätzlich sind Gewerbe- und lndustriezonen nicht fürs Wohnen gedacht. Aufgrund der aus-
serordentlichen Situation, der tiefen Leewohnungsbestände sowie des hohen öffentlichen lnteres-
ses an der zeitnahen Unterbringung der Asylsuchenden kann sich das Volkswirtschaftsdeparte-
ment die vorübergehende Nutzung solcher Zonen zu Wohnzwecken allerdings gut vorstellen. Wei-
ter ist das Volkswirtschaftsdepartement derAnsicht, dass das Planungs- und Baurecht von den
Gemeinden in der aktuellen Lage nicht über Gebühr formalistisch angewendet werden sollte.
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Neubauten sind allerdings stets im ordentlichen Verfahren zu bewilligen (mit Publikation im
Amtsblatt).

Bei der Art der Unterbringung ist überdies die gesamte Dauer des Aufenthalts in einer Kollek-
tivunterkunft zu berücksichtigen. Dabei sind den Bedürfnissen der betroffenen Personen wie Pri-
vatsphäre und Aufenthaltsmöglichkeiten in genügendem Mass Rechnung zu tragen.

2.2.2 Wenn ja: Wie müssen die Bezrrke und Gemeinden dabel genau vorgehen?

Sofern die zuständigen Gemeinden bzw. Eingemeindebezirke zum Schluss kommen, dass in ei-
nem konkreten Fall für die Umnutzung eines leerstehenden Gewerbegebäudes das Meldeverfah-
ren zur Anwendung gelangt, so muss zumindest ein Betriebskonzept ausgearbeitet werden. Zu-
dem müssen auch im Meldeverfahren die einschlägigen Brandschutz-, Wohnhygiene und Lärm-
schutzvorschriften zur Anwendung gelangen. Wichtig ist, dass die Gemeinden die Baumeldungen
auch an die kantonale Baugesuchszentrale (BGZ) weiterleiten (vgl, S 45 Abs. l Vollzugsverord-
nung zum PBG, PBV). Sofern notwendig, könnten sowohl kantonale wie kommunale Fachstellen
innert 20 Tagen seit Eingang Widerspruch gegen die Baumeldung einreichen (vgl, S 75a Abs. 3
PBG). Diesfalls ist das Baugesuch für die (temporäre) Umnutzung im vereinfachten oder ordentli-
chen Bewilligungsverfahren einzureichen.

2.2.3 Wenn nein: Welche lnstrumente gibt es, damit dre Gemernden und Bezirke kurzfrrs-
tig, d.h. ohne Baureglement- und Zonenplanrevision, Gewerbegebiete oder lndustrrezonen als Un-
terkunft für Asylsuchende nutzen können, wre dies der Kanton gemacht hat (Beispiel Landi See-
wen).

Prüfenswert sind überdies Containerlösungen, welche relativ preisgünstig gemietet werden kön-
nen und auch im Betrieb einfach zu handhaben sind. Selbstverständlich sind auch hierfür vor-
gängig die baurechtlichen Bewilligungen einzuholen, Demgegenüber sind unterirdische Zivil-
schutzanlagen für die längerfristige Unterbringung von Schutzsuchenden nicht geeignet. Von ei-
ner Anpassung des Zonenplans wird aufgrund der langen Verfahrensdauern abgeraten. Wichtig
ist, dass die Gemeinden die vorhandenen planungs- und baurechtlichen Vorgaben mit Augenmass
anwenden. Mittelfristig sind die Gemeinden gut beraten, ein nachhaltiges Unterbringungskonzept
zu erarbeiten. Einige Gemeinden verfügen mittlerweile über eigene Asylzentren, welche flexibel
nutzbar sind und den Gemeinden einen erhöhten Handlungsspielraum ermöglichen.

3. Zustellung

Fragesteller; Kantonsratspräsident; Fraktionspräsidenten; Mitglieder des Regierungsrates; Staats-
schreiber; Sekretariat des Kantonsrates; Beauftragter für lnformation und Kommunikation; Volks-
wi rtschaftsdepartement; Med ien.

Mit freun hen Grüssen
des Kantons Schwyz

De nt el:

A dre Barraud, Regierungsrat

Zustellung an die Medien: 22. November 2022
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